Timm Heinrich

Recht und Alltag. Eine Unterrichtssequenz im Rahmen der Lehrplaneinheit 10.3

Hinweis: Einige Materialien liegen nicht im Dokument vor.
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TEIL A: Didaktische und sachliche Konzeption

1. Didaktische Analyse

Die Schüler
 in der zehnten Klasse befinden sich in der Stufe zwischen Jugendlichem und jungem Erwachsenen; pubertäre Entwicklungsprozesse sind meistens weit gehend abgeschlossen.
  Die Schüler fordern Eigenständigkeit und zunehmende Freiheiten ein. In eben diesem Spannungsfeld bewegen sie sich auch auf dem Gebiet der rechtlichen Möglichkeiten und Pflichten. Das Gesetz eröffnet den Schülern ab 16 einen recht umfangreichen Freiraum, der vom erweiterten Ausgehen über den akzeptierten Genuss von Tabak und niedrigprozentiger Alkoholika
 reicht bis zu neuen Teilnahmemöglichkeiten am Straßenverkehr.

In diesem Zusammenhang erscheint es stringent, im dafür zuständigen Fach Gemeinschaftskunde eine Sachaufklärung der Jugendlichen vorzunehmen. Doch dabei darf der Unterricht keinesfalls stehen bleiben. Der Lehrer muss sich auch als „Partner junger Menschen verstehen, denen die Aufgabe gestellt ist, ein selbstverantwortliches Wertesystem aufzubauen und selbstverantwortliche Regeln für das komplexer gewordene soziale Gefüge auszuformen.“

Mit den Jugendlichen ist also zu analysieren und vor allem zu diskutieren, wie mit den rechtlichen Freiheiten umzugehen ist, wo sie ihre Schranken finden und wo auch neue Pflichten entstehen. Es wird bei vielen der Schüler nicht ausbleiben, dass sie die neu gewonnenen Rechte weniger als Freiheiten sehen, sondern als Einengung ihres Spielraums kurz vor dem Erwachsensein. Andere werden Probleme mit dem maßvollen und verantwortungsvollen Umgang der neuen Freiheiten haben, insbesondere was den Umgang mit Nikotin und Alkohol anbetrifft.
 Hier erscheint es mir vor allem wichtig, den Jugendlichen Einsichten in das Warum ihres Status zu vermitteln, ohne die Probleme und die Unzufriedenheit mit dem Transitorischen ihres Zustandes beiseite zu lassen.

Der Erziehungs- und Bildungsauftrag des Faches Gemeinschaftskunde, die Schüler zu „selbständig denkenden, rational urteilenden und verantwortlich handelnden [...] Staatsbürgern zu erziehen“
, impliziert auch, die Heranbildung eines mündigen Verbrauchers.  Dazu gehört, dass die Jugendlichen einen grundlegenden Einblick in die Abwicklung zivilrechtlicher Vorgänge, also insbesondere in die Gestaltung und die Rechtsfolgen eines Vertrages, erhalten.

Denn viele der Schüler beginnen in diesem Alter durch Nebenverdienste oder Ferienjobs, die ab 15 Jahren immerhin bis zu vier Wochen zulässig sind
, über nicht geringe Finanzbeträge zu verfügen. Da die Eltern oft das eigen erarbeitete Geld den Schülern zur freien Verfügung überlassen, sind nach §110 BGB Kaufverträge bis in den Bereich mehrerer tausend Euro denkbar.  Des weiteren stehen die Schüler kurz vor der Volljährigkeit und viele besitzen den Wunsch, Dienstleistungsverträge im Telekommunikationsbereich abzuschließen (insbesondere Mobilfunk). Da im weiteren Fortlauf des Lehrplans eher übergeordnete rechtsstaatliche Prinzipien abgehandelt werden, erscheint es sinnvoll, auch diesen Rechtsbestand mit den Schülern zu besprechen.

Im Sinne des Verständnisses und der Akzeptanz wichtiger „Grundwerte und Rechtsnormen der freiheitlich demokratischen Grundordnung“
 und der breiten aktuellen Diskussion halte ich es für sinnvoll, die Schüler mit den Grundlagen und Grundgedanken des Urherberrechtes vertraut zu machen. Die weit verbreitete Praxis der digitalen Vervielfältigung (durch das Internet über mp3/Video-Tauschbörsen
 oder durch das Brennen von CD-ROMs) bewegt sich auf einem schmalen Grad der Legalität und oft am Rande der Kriminalität.

Der Bildungsplan räumt für das Gebiet Urheberrecht keinen Platz ein. Das ist auch kaum verwunderlich, schließlich war eine derartige gesellschaftliche Relevanz bei der Entstehung und Veröffentlichung 1993 nicht absehbar.

Bereits zu Beginn des Kapitels wurden wesentliche pädagogische Überlegungen in Zusammenhang mit der Alterstufe der Schüler dargelegt. Der Wunsch der Jugendlichen, Freiheiten wahrzunehmen, aber auch ihre Grenzen zu erkunden, führt augenfällig auf die rechtlichen Folgen möglicher Grenzüberschreitungen. Diese bestehen neben den zivilrechtlichen Konsequenzen überwiegend im strafrechtlichen Bereich.  Während Vor- und Zwischenverfahren im Strafprozess weit gehend dem direkten Einblick verwehrt bleiben, bietet die Hauptverhandlung schon allein an ihrem Ablauf durch das Erkennen des formellen Strafrechts (StPo) die Möglichkeit, wesentliche Grundlagen unserer Justiz aufzuzeigen. Des weiteren bietet sich der Besuch einer Hauptverhandlung mit seiner Vor- und Nachbereitung als Motivation für die weiteren Themen des Strafrechts und der Strafe an. Demzufolge nennt der Bildungsplan ausdrücklich das Gebiet „Rechtssprechung durch Gerichte“ und fakultativ einen Gerichtsbesuch .

Will man die angesprochenen Themen, wie sie didaktisch von mir vorgestellt und gerechtfertigt wurden, aber auch nur annährend erschöpfend behandeln, scheint die vorgeschlagene Zeit für die Lehrplaneinheit von 8 Stunden als unzureichend. Es empfiehlt sich deswegen, das Thema „Allgemeine Wehrpflicht“ entweder der Lehrplaneinheit 10.1 als Unterpunkt/Problematisierung des „Verhältnis der Geschlechter“
 oder der Einheit 10.2 im Sinne der Bundeswehr als Organ der Bundesrepublik Deutschland zuzuschlagen.

2. Sachanalyse

Heranwachsende haben in der Bundesrepublik altersentsprechend verschiedene Handlungsfähigkeiten als Folge der Rechtsfähigkeit natürlicher Personen. Dies drückt sich  in der Geschäftsfähigkeit aus. Von der Geburt bis zum siebten Lebensjahr sind Kinder geschäftsunfähig.
 Mit der Vollendung des siebten Lebensjahres beginnt die beschränkte Geschäftsfähigkeit. Zum einen kann der Heranwachsende mit der Zustimmung seines gesetzlichen Vertreters am Geschäftsleben teilnehmen
 zum anderen erlaubt es der so genannte „Taschengeldparagraf“
 dem Jugendlichen, mit ihm frei zur Verfügung stehenden Mitteln rechtlich bindendende Geschäfte einzugehen. Die volle Geschäftsfähigkeit ist dann mit 18 erreicht.

Eine weitere Folge aus der Rechtsfähigkeit der natürlichen Person ist die sogenannte Deliktfähigkeit, d.h. durch unerlaubte Handlung für einen Schaden haftpflichtig gemacht zu werden. Analog zur Geschäftsfähigkeit sind natürliche Personen bis sieben Jahre deliktunfähig, zwischen 7 und 18 beschränkt (d.h. je nach  ihrer Einsichtsfähigkeit) und ab 18 voll deliktfähig.

Weitere Altersgrenzen sind die Testierfähigkeit mit 16 (nur notariell, ab 18 auch handschriftlich)
, die Ehefähigkeit ab 18
 und die religiöse Selbstbestimmung ab 14 Jahren.

Im Strafrecht sind die Altersgrenzen auf 14 Jahre (Schuldunfähigkeit), 14 bis 18
Jahre (begrenzte Schuldfähigkeit) und 18-21 Jahre (volle Schuldfähigkeit, es kann und wird auch in der Regel noch das JGG angewendet werden). Die Besonderheit ist, dass das JGG sich in den Rechtsfolgen hauptsächlich auf die Resozialisierung und nur bei sehr schweren Verfehlungen wie Mord, Totschlag oder schweren Vermögensdelikten auf den Vergeltungs- und Abschreckungszweck (General-/Spezialprävention) der Strafe bezieht.

Die Rechtsfolgen nach §5 JGG gliedern sich in vier Hauptbereiche:

1. Erziehungsmaßnahmen (§9):  Sie gelten nicht als Strafe, werden somit also auch nicht ins Strafregister eingetragen und sollen mittels Geboten und Verboten zur Regelung der Lebensführung des Jugendlichen beitragen.

2. Zuchtmittel (§13): Sie werden besonders bei einmaligen Straftaten, für die der Jugendliche selbst verantwortlich ist, verhängt und gelten nicht als Strafen. Sie können als Verwarnung, Auflagen (z.B. Arbeit in sozialen Einrichtungen) oder Jugendarrest ausgesprochen  werden.

3. Jugendstrafe (§17): Voraussetzung ist in der Regel das Vorliegen einer schweren Straftat oft verbunden mit einer Wiederholungstat. Die Rechtsfolge besteht in Freiheitsentzug von mindestens 6  Monaten und höchstens 10 Jahren.

4. Maßnahmen zur Besserung und Sicherung: Werden meist in Verbindung mit den Punkten eins bis drei verhängt. Sie können z.B. in einer begleitenden Entziehungskur bei Drogenmissbrauch oder etwa dem Entzug der Fahrerlaubnis Ausdruck finden.

Das Jugendstrafverfahren weist folgende Besonderheiten auf:

· Die Richter und Staatsanwälte haben eine besondere Ausbildung.

· Zusätzlich zu den ermittelnden Behörden Staatsanwaltschaft und Polizei ist noch die Jugendgerichtshilfe im Vor- und Hauptverfahren beteiligt. Sie erforscht die Lebensumstände des Jugendlichen.

· Die Hauptverhandlung findet in nichtöffentlicher Sitzung statt. 

· Der Jugendliche kann vorübergehend aus der Verhandlung entfernt werden, wenn Tatsachen zur Sprache kommen, die seine Erziehung negativ beeinflussen könnten (§ 51 JGG).

· Das Jugendgerichtsverfahren intendiert eine schnelle Prozesserledigung, da man davon ausgeht, dass die verhängten Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen ihre Wirkung am besten durch die Unmittelbarkeit entfalten.

Als Folge des letzten Absatzes sind auch die Berufungs
- und Revisionsmöglichkeiten
 beim Jugendstrafprozess eingeschränkt.

Die Verfahrensschritte sind sowohl bei Jugendstrafprozessen als auch bei „normalen“ Strafprozessen gleich
: Im Vorverfahren ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft alle wesentlichen Fakten (z.B. durch Zeugenaussagen, Sicherstellung von Beweismitteln), insbesondere auch die, die den Beschuldigten entlasten können. Dabei können die Ermittlungsbehörden z.T. stark in Persönlichkeitsrechte der Betroffenen eingreifen, z.B. in die körperliche Unversehrtheit durch Blutentnahme, in die Freizügigkeit durch Untersuchungshaft oder in die Unverletzlichkeit der Wohnung durch Hausdurchsuchungen. Nur wenn der Erfolg der Untersuchungen durch das Verstreichen von Zeit gefährdet ist
, dürfen Staatsanwaltschaft und Polizei Zwangsmittel, die sich ggf. auch gegen Zeugen richten können, anordnen; ansonsten ist stets eine richterliche Genehmigung einzuholen. Das Vorverfahren endet mit dem Einreichen der Klageschrift beim zuständigen Gericht oder – erweist sich der Tatverdacht nicht als hinreichend – mit der Einstellung des Verfahrens. 

Im Zwischenverfahren prüft das Gericht dann, ob die Anklage zu Recht erhoben worden ist und die Beweismittel ordnungsgemäß zustande gekommen sind. Sollte es sich nicht um eine „Sache geringer Bedeutung“ handeln, in dem im Einvernehmen mit Staatsanwaltschaft und Richter ein Strafbefehl verhängt werden kann (meist mit der Rechtsfolge von Geld- und/oder Ordnungsstrafen) wird das Hauptverfahren mit der Hauptverhandlung vor einem Gericht eröffnet. Im Mittelpunkt steht dabei die Beweisaufnahme, innerhalb dieser hat jedermann das Recht, gehört zu werden. Es gilt das Prinzip der Mündlichkeit; der Angeklagte selbst braucht aber nicht zur Sache auszusagen. Nach der Beweisaufnahme und den Plädoyers des Staats- bzw. Rechtsanwaltes hat der Angeklagte das letzte Wort. Das Gericht zieht sich danach zur Beratung zurück und verkündet anschließend das Urteil.

Doch zurück zum Zivilrecht. Viel stärker als durch strafrechtlich relevante Taten ist unser alltägliches Leben durch Rechtsgeschäfte des Zivilrechtes, sprich des Geltungsbereiches des BGB, geprägt. Dabei ist die Willenserklärung das wichtigste Mittel, mit denen ein Mensch seine Rechtsverhältnisse gestaltet. Die Willenserklärung enthält zum einen einen objektiven Bestandteil. Dieser bedeutet, dass die Kundgabe einer Erklärung äußerlich feststellbar ist und vom Empfänger als eine bindende rechtsgeschäftliche Handlung verstanden wird. Die Form der Erklärung ist dabei bis auf geregelte Ausnahmen
 gleichgültig: Steigt eine Person in ein öffentliches Nahverkehrsmittel ein, so bekundet er damit den Willen, den Fahrpreis zu bezahlen und stimmt gleichzeitig den Beförderungsrichtlinien des Transportunternehmers zu.  Zum anderen muss aber auch hinter der geäußerten Willenserklärung die subjektive Absicht stehen, eine rechtlich verbindende Regelung zu treffen. Winkt Person A einem vorbeifahrenden Bekannten zu, so kann Person B, Fahrer eines freien Taxis, zwar daraus eine objektive Willenserklärung von A ableiten, der subjektive Teil der Willenerklärung war aber nie gegeben und somit  ergibt sich auch keine rechtliche Bedeutsamkeit.

Ansonsten haben aber Willenserklärungen rechtliche Bindung. Ausnahmen sind nur im Falle eines Erklärungsirrtums (z.B. Versprechen oder Verschreiben) oder Inhaltsirrtums möglich. Dann ist die Erklärung durch Anfechtung nachträglich unwirksam. Dabei muss der Erklärende den Vertrauenden so stellen, als sei die fehlerhafte Erklärung nicht abgegeben worden.

Die meisten Rechtsgeschäfte im privatrechtlichen Bereich beruhen auf mindestens zwei oder mehreren Willenserklärungen; die bekannteste Form ist der Vertrag. Dabei unterscheidet man mindestens eine erste Willenserklärung, die Angebotserklärung und eine zweite, die Annahmeerklärung. Die Willenserklärungen, die einen Vertrag begründen, müssen nicht nur in ihrer wörtlichen Form betrachtet, sondern nach dem tatsächlich Gewollten ausgelegt werden. Kann man die Erklärungen im Zweifelsfalle durch Auslegung (Maßstab: wie würde ein vernünftig denkender Mensch diese verstehen) zu Deckung bringen, so ist der Vertrag wirksam. Liegt ein Einigungsmangel vor, so ist der Vertrag unwirksam.  Muss bei einer beschränkt geschäftsfähigen Person der gesetzliche Vertreter einem Vertrag zustimmen, so ist er schwebend unwirksam bis letzterer seine Zustimmung oder Ablehnung erklärt hat.

Vollkommen unwirksam sind Verträge – neben einer Reihe weiterer spezieller gesetzlicher Verbote – wenn sie sittenwidrig sind, also wenn der Vertrag dem „Rechts- und Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden“ widerspricht.

Viele Rechtsgeschäfte haben Massencharakter. Die Vertragspartner können nicht jedes Detail des Rechtsgeschäftes regeln und der Gesetzgeber geht davon aus, dass sich die Partner im Regelfalle nach den gesetzlichen Bestimmungen richten. Aus diesem Grund hat die Wirtschaft eine Art eigenständiges Recht, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen geschaffen, die formal aber Vertragsbestandteil sind. Um Einsatz und Missbrauch zu begrenzen, hat der Gesetzgeber das „Gesetz zur Regelung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ (AGBG) erlassen. Es regelt im Wesentlichen, dass bei Vertragsabschluss ein Hinweis auf die (zugänglichen) Allgemeinen Geschäftsbedingungen erfolgen muss und dass wesentliche Inhalte kontrolliert sind (Schutz vor Überraschungsklauseln).

Ein aktuell sehr stark diskutiertes Rechtsgebiet ist im Zusammenhang mit neuen digitalen Vervielfältigungsmethoden das Urheberrecht. Angesichts sinkender Absätze der Tonträgerindustrie
 und gleichzeitig steigendem Datendurchsatz über mp3- Tauschbörsen wie MORPHEUS sowie mehr verkauften CD-Rohlingen werden Maßnahmen gegen die „Schulhof- und Netzpiraterie“ gefordert.
 Dazu kommen noch die legalen privaten Kopien, die zu geschätzten Ausfällen von rund 800 Mio. DM führen sollen. Legal ist das Kopieren nach § 53 UrhG dann, wenn eine Vervielfältigung zum privaten Gebrauch kostenfrei hergestellt wird. Nicht legal ist allerdings das Anbieten urheberrechtlich geschützter Werke im Internet (§17 UrhG). Somit ist das Herunterladen von geschützten files über  Tauschbörsen bis jetzt in Deutschland noch legal; das Anbieten ist widerrechtlich und der in seinen Rechten Verletzte kann auf Unterlassung und Schadensersatz klagen. Der Schädiger muss außerdem strafrechtliche Maßnahmen fürchten.

Die Phonoindustrie versucht derzeit mit zwei Maßnahmen gegen die beschriebenen Verbreitungsarten vorzugehen:

1.) Das bestehende Recht soll verschärft werden. Innerhalb der EU  wird im Rahmen der allgemeinen Harmonisierung voraussichtlich eine Pauschalabgabe auf Speichermedien zur Abgeltung etwaiger Urheberrechte erhoben werden.
 Bis jetzt gab es in vielen Ländern eine solche Pauschalabgabe gar nicht, in Deutschland nur auf Vervielfältigungsgeräte (z.B. Kopierer, CD-Brenner). Weiter gehende Vorschläge, vor allem das private Kopieren ganz zu verbieten, scheinen erst einmal abgeblockt.

2.) CDs sollen mittels Kopierschutzsystemen
 nur noch in Audio-CD-Spielern wiedergabefähig sein. Das Kopieren mittels Computer und CD-Brenner soll damit unmöglich werden. Allerdings ist der Wettlauf zwischen Kopierprogrammen und Kopierschutzsystemen schon zum ersten Mal für die Industrie verloren. Aktuelle Kopierprogramme kopieren im sogenannten „raw-mode“ eins zu eins die CD und somit auch alle „Fehler“ des Kopierschutzes.

Die von der Phonoindustrie verbreitete Endzeitstimmung, die mittels Zahlenbelegen suggeriert, dass der „Klau“ immer mehr zum Normalfall wird und der Kauf zur Ausnahme, muss aber kritisch hinterfragt werden. 262,2 Mio. verkauften Tonträgern im Jahr 2000 werden 209,6 Mio. CD-Rohlinge entgegen gestellt. Dafür sank aber seit dem Jahr 1991 die Zahl der verkauften Musikleerkassetten von ca. 150 Mio. Stück auf weniger als 50 Mio. Stück.
 Leider liegen keine Daten vor, wie die gekauften CD-Rohlinge genutzt werden. Sicher ist aber, dass ein nicht unbeträchtlicher Teil für die Datensicherung verwendet oder weggeworfen wird.
 Man kann also vorsichtig behaupten, dass das Volumen der Kopien im schlimmsten Falle gering angestiegen ist, wobei sich die Stückzahlen der verkauften bespielten Tonträger ebenfalls um ca. 10% im gleichen Zeitraum erhöht haben.

Zwar führt die Musikindustrie an, dass  im Gegensatz zu anderen Freizeitbereichen die Kosten für CDs seit 1991 nur um 5% gestiegen sind
, gleichzeitig konnten aber die Plattenhersteller die Produktionskosten, die bei einer LP bei ca. 4 DM lagen auf rund 2 DM drücken.
 Demzufolge scheint sich das private Tauschverhalten wenig verändert zu haben, wenn man vom Wechsel Musikkassette auf CD absieht, trotzdem versucht die Plattenindustrie ihre Konsumenten
 aber in ein schlechtes Licht zu rücken, schlimmsten Falles zu kriminalisieren und greift ihnen finanziell ordentlich in die Taschen. 

Das Problem ist, dass man ungeachtet des gestörten Verhältnisses Verbraucher-Produzent, die wichtige Rolle der Musikindustrie nicht vergessen darf. Die Talentsuche, der Aufbau und die konsequente Marktplatzierung von Interpreten macht immer noch einen beachtlichen Anteil der personellen und finanziellen Ressourcen der Plattenindustrie aus.
 Andere Vertriebsformen, wie etwa mp3.com, die Musikern ohne weitere Vermarktung eine Internetplattform geben, über die der Endkunde in Form einer  nach downloads geordneten Hitliste Stücke herunterladen kann, konnten bis jetzt die Aufgaben der Plattenproduzenten nicht überflüssig machen.

4. Herleitung der übergeordneten Lernziele

Die Herleitung der übergeordneten Lernziele ist zum größten Teil bereits in Kapitel 1 geschehen. Deswegen soll es hier hauptsächlich um eine Ausformulierung gehen; auf die entsprechenden Herleitungen wird in den Fußnoten verwiesen.

Die übergeordneten Lernziele dieser Arbeit sind:

Die Schüller sollen

· in ihrer Entwicklung zu einer verantwortungsvoll handelnden Persönlichkeit gefördert werden
 und

· in diesem Zusammenhang ihre wesentlichen Rechte und Pflichten privat- und strafrechtlicher Natur  kennen lernen.

· den Einfluss rechtlicher Regelungen auf ihr Alltagsleben erkennen und verinnerlichen.

· sich mit Konfliktfällen rechtlicher Regelungen - insbesondere im Hinblick auf eigene Interessen - kritisch auseinandersetzen können.

5. Sichtung der Literatur

Diese Arbeit weicht in zwei wesentlichen Punkten von den „normalen“ Stoffverteilungsplänen ab:

Zum ersten stellt sie zivilrechtliche Aspekte weitaus stärker in den Vordergrund als dies traditionell üblich ist. Abgesehen von der in den vorherigen Kapiteln hergeleiteten Sinnhaftigkeit dieses Vorgehens, trägt die Behandlung dieses Aspekts auch den zukünftigen Forderungen des Verbundfaches Wirtschaft-Gemeinschaftskunde-Erdkunde stärker Rechenschaft. Es erscheint in diesem Zusammenhang als logisch, dass es in dieser Richtung noch wenig didaktisch aufbereitetes Material gibt. Das eingeführte Schulbuch
, wie auch die Alternative aus dem Schöningh-Verlag
 trägt zivilrechtlichen Gesichtspunkten, besonders im Hinblick auf eine ausführliche Kasuistik keine Rechnung. Das einzige mir zugängliche Schulbuch
, das sich allein mit dem Thema Recht und verstärkt mit solchen Aspekten beschäftigt, ist leider für die Sekundarstufe II konzipiert und in fast allen Teilen zu abstrakt für eine 10. Klasse. Abgesehen davon stammt die letzte Auflage aus dem Jahr 1980, was sich sowohl in sachlicher als auch in methodischer Angemessenheit negativ bemerkbar macht.

In seiner Konzeption angemessener sind die Stundenblätter Recht
, die auf die Sekundarstufe 1 zielen. Zwei Probleme haften diesem Bändchen aber an: Zum einen ist das Niveau meist durchgehend am unteren Ende dessen, was man von einer zehnten Gymnasialklasse erwarten darf
, zum anderen wird an einem Thema alles stundenfüllend erarbeitet. Im Sinne eines konzentrischen Vorgehens kann man dies zum Teil rechtfertigen, nicht aber in seiner Ausführlichkeit und dem damit mangelnden Raum für Kasuistiken.

Als gute Grundlage – sowohl für eine Orientierung des Lehrers als auch als Materialquelle für den Schüler – hat sich das Grundwissen Recht
 erwiesen. Die einzelnen Rechtsgebiete sind unter didaktischen Aspekten aufbereitet und mittels Fallbeispielen verortet, wobei letztere unmittelbar in den Unterricht  einfließen können.

Wo immer ein vertiefender Einstieg in die Themen nötig ist, empfehlen sich die Informationen zur Politischen Bildung, die die Themen der Rechtsstaat
, Recht und seine Grundlagen
 sowie Kriminalität und Strafrecht
 abdecken. 

Weitere Impulse für die Unterrichtsarbeit liefern die Filme der Bundeszentrale für politische Bildung, wie sie in den nachfolgenden Unterrichtseinheiten beschrieben sind.

Zum zweiten ist mit dem Thema „digitales Kopieren und Urheberrecht“ ein Punkt angesprochen, der weder im Lehrplan noch in Schulbüchern bis jetzt Niederschlag finden konnte. Das Thema digitales Kopieren erforderte aufgrund seiner Aktualität eine starke Nachbereitung der im Kapitel 2 angegebenen Fachliteratur, die – obwohl nur ein bis zwei Jahre alt – bereits in den Daten und/oder Fakten veraltet war. Deswegen erfolgte der Zugriff über das Internet, in dem sowohl Befürworter als auch Gegner ihre Argumente und Fakten (aktuell) niederlegen.

TEIL B: Darstellung der durchgeführten Unterrichtseinheit

1. 1. Stunde

Lernziele:

Die Schüler sollen

· ihre persönlichen Erfahrungen mit Gewalt thematisieren können (a).

· erkennen, dass Gewalt gegen Menschen und Dinge strafrechtliche Konsequenzen haben (k).

· erfahren, mit welchen Strategien Polizei Gewalt am konkreten Beispiel zu verhindern versucht (k).

· öffentliches und privates Recht voneinander abgrenzen können (k).

· anhand des Rechtsstaatsprinzips lernen, welche Grenzen und Prinzipien die staatlichen Organe achten müssen (k).

1.1. Geplanter Unterrichtsverlauf

	Lehreraktivität
	Medien
	Schüleraktivität

	1. Motivation/Problemstellung

Was bedeutet Recht? Welche Funktionen hat es?

Vorstellung der Unterrichtseinheit
	Tafel


	UG

	2. Aufgabenstellung/Film

Stellen der Leitfrage für den Film „Bock auf Gewalt“: Wo begegnet euch unser Unterrichtsthema?
	
	Betrachten des Films hinsichtlich der Leitfragen

	3. Auswertung

Diskussion des Films 

Lenkung des UG

Vorstellung des öffentlich Rechts, Abgrenzung zum Privatrecht anhand eines Fallbeispiels.
	Folie (OHP)
	UG

Beantworten der Leitfrage

	4. Ergebnissicherung
	Tafel
	

	5. Problematisierung

Hinführung auf das Rechtsstaatsprinzip

Wie weit darf die Polizei gehen? Wo gibt es Schranken, wer garantiert sie? 
	
	UG

	6. Ergebnissicherung
	Tafel
	

	7. Hausaufgabe: 

Versucht, verschiedene Altersgrenzen herauszufinden, die mit verschiedenen Rechten und Pflichten gekoppelt sind.
	
	


1.3 Geplanter Tafelanschrieb

RECHT

Objektives Recht:






Subjektives Recht:
Gesamtheit staatlich institutionalisierter

Anspruch, den jemand aus dem objek-

Regeln, die das menschliche Verhalten

tiven Recht ableitet.

anleiten oder beeinflussen.

· Überwiegend Thema der Einheit 

GEBIETE DES RECHTS

Öffentliches Recht:




Privatrecht
- Verhältnis von Über- und Unterord-

- Verhältnis der Gleichordnung 

nung (Staat <-> Bürger)



zwischen den Beteiligten

( z.B. Strafrecht (StGB), Steuerrecht,

( Bürgerliches Recht (BGB)

Verwaltungsrecht

RECHTSSTAAT

- Handeln und  Rahmen staatlicher Tätigkeit durch Recht beschränkt

- Moderner Rechtsstaat beinhaltet:

· Menschen- und Bürgerrechte

· Gewaltenteilung

2. 2. Stunde

Lernziele:

Die Schüler sollen

· die verschiedenen Altersgrenzen mit ihren Rechten und Pflichten wissen (k).

· Fallbeispiele anhand ihres gewonnen Wissens einordnen und bewerten können (i/k).

· Ihre eigenen Gefühle hinsichtlich ihrer Freiheiten und Rechte mit sachlichen Erwägungen verbinden lernen (a/k).

2.1. Geplanter Unterrichtsverlauf

	Lehreraktivität
	Medien
	Schüleraktivität

	1. Motivation/Problemstellung

Vorstellung des Fallbeispiels „Michaela“


	Arbeitsblatt

Folie (OHP)
	UG/feV

Diskussion des Fallbeispiels

Einbringen des Vorwissens aus den

Hausaufgaben.

	2. Information

Ergänzen des Arbeitsblatts
	Folie (OHP)

Arbeitsblatt
	feV

Zusammentragen  der Ergebnisse/Ergänzen des Arbeitsblattes

	3. Arbeitsphase /Transfer

Bearbeiten von Fallbeispielen


	Arbeitsblatt
	Partnerarbeit

	4. Ergebniskontrolle

Bewerten der Lösungen der Schüler
	Arbeitsblatt
	UG

	5. Problematisierung

Inwiefern ist die beschränkte Geschäftsfähigkeit eine (un)zumutbare Einschränkung?

Welche Probleme könnten entstehen?
	
	UG


3. 3. Stunde

Lernziele:

Die Schüler sollen

· die Willenserklärung und den Vertrag als gängige Bestandteile des Rechtsgeschäftes kennen lernen (k).

· ihre Rechte als Verbraucher kritisch wahrnehmen können (k).

· in der Gruppe Fallbeispiele bearbeiten und zu einer einheitlichen begründeten Lösung kommen können (i/a)

3.1 Geplanter Unterrichtsverlauf

	Lehreraktivität
	Medien
	Schüleraktivität

	Motivation/Problemstellung

Fortführung des Fallbeispieles Michaela

Frage: Welche Rechtsgeschäfte sind abgelaufen?

Brainstorming: Welche Rechtsgeschäfte macht man Tag für Tag. Evtl. Impulse durch vorgegebene Situationen.
	Arbeitsblatt/

Folie (OHP)
	UG

	Ergebnissicherung: Willenserklärung u. Vertrag


	Folie (OHP)

Arbeitsblatt
	

	Arbeitsphase

Einteilung der Gruppen; bei Bedarf Hilfen
	Arbeitsblatt
	Arbeitsteilige GA mit verschiedenen Fällen

Anfertigen einer Folie pro Gruppe zur Ergebnissicherung

	Präsentation

Moderation/Feedback
	Folie (OHP)
	UG

Feedback

	Hausaufgabe:
Arbeitsblatt mit Lösungen

Hinweis, dass offene Fragen im Anschluss an die nächsten Stunden beantwortet werden können.
	
	


3.2 Geplanter Tafelanschrieb

WILLENSERKLÄRUNG UND VERTRAG

Willenserklärung


Objektiv: äußerlich erkennbar

Subjektiv: Absicht


(z.B. Abgabe eines Artikels an


der Kasse)

· nur bei Übereinstimmung von objektiver und subjektiver Willenserklärung ist das Verhalten rechtlich bindend.
· Anfechtung bei Erklärungsirrtum (z.B. Versprecher) oder Inhaltsirrtum (z.B. Leistung) möglich.

· Beurteilungsmaßstab: Wie würde ein vernünftig denkender Mensch die Äußerung verstehen?

4. 4. Stunde

Lernziele:

Die Schüler sollen:

· ihr eigenes Verhalten im Umgang mit urheberrechtlich geschütztem Material artikulieren und problematisieren können (k).

· über die Recht- und Unrechtmäßigkeit von Kopieren geschützter Werken informiert sein (k).

· (andere) Positionen kennen lernen und in einem Rollenspiel einnehmen können (i/a/k).

4.1 Geplanter Unterrichtsverlauf

	Lehreraktivität
	Medien
	Schüleraktivität

	Motivation/Problemstellung

Napsterkarikaturen 

Moderation des UG

Abstimmung pro/contra Kopieren

Vorstellen des Verlaufs der Einheit Urheberrecht
	OVP


	UG

Beschreibung und Interpretation der Karikaturen

Diskussion über das kostenfreie Kopieren via Internet

	Ergebnissicherung

Sammeln von Argumenten pro/contra kosten- freies Kopieren via Internet
	Tafel
	UG

	Lehrervortrag: UrhG
	Folie
	

	Arbeitsphase: Vorbereitung der „Talkshow“
Einteilen der Gruppen/Austeilen des Materials

Ggf. Hilfestellung
	Heft/Notizblatt
	Schüler bearbeiten Material pro und contra 

und bereiten ihre Rollen für die nächste Stunde vor.

	Hausaufgabe:

Weitere Argumente sammeln bzw. nicht fertige ausformulieren
	
	


5. 5. Stunde

Lernziele:

Die Schüler sollen

· in einer Diskussionsrunde lernen, eigene Argumente einzubringen, fremde Argumente anzuhören und auf sie einzugehen (i).

· die fremden Argumente als (berechtigte) Positionen zur Sache wahrnehmen (k).

· ihre Mitschüler fair für ihr Verhalten in der Diskussion kritisieren und/oder loben können (a/i).

5.1. Geplanter Unterrichtsverlauf

	Lehreraktivität
	Medien
	Schüleraktivität

	Motivation/Problemstellung

Napster und Metallica- Einbringen provokanter Zitate

Moderation des UG


	OVP


	UG

Diskussion über das kostenfreie Kopieren via Internet

	Arbeitsphase

Fortsetzung der Gruppenarbeit
	Folie (OHP)
	Arbeitsteilige Gruppenarbeit

	Talkshow

Moderation

Einbringen von Impulsen
	Protokoll

(auf Folie)
	Vertreter bringen Meinung der Gruppe ein

Gruppenmitglieder protokollieren Verlauf

	Auswertung

Abstimmung pro/contra

Entlastung der Teilnehmer

Feedback 
	Folie

(OHP)
	Selbsteinschätzung der Diskussionsteil-

nehmer

Feedback der Gruppenmitglieder


6. 6. Stunde

Lernziele:

Die Schüler sollen

· den Gang eines Strafprozesses und seine Akteure kennen lernen (k).

· die Mündlichkeit als wichtigen Grundsatz der Hauptverhandlung begreifen lernen (k).

· Aus Paragraphen (der StPO) Informationen entnehmen können (i).

6.1 Geplanter Unterrichtsverlauf

	Lehreraktivität
	Medien
	Schüleraktivität

	Motivation/Problemstellung

Hinführung zum Thema

Film zur Arbeit von Polizei, Staatsanwaltschaft

und Gericht.

Arbeitsauftrag: Verschiedene Beteiligte und ihre Aufgaben festhalten
	Film


	Betrachten des Films

Notizen

	Ergebnissicherung
Anschreiben der Akteure und ihrer Aufgaben

Zusatzinformationen

Abgrenzung von Vor-, Zwischen- und Hauptverfahren
	Tafel
	UG/feV

	Vertiefung


	Arbeitsblatt
	Stillarbeit

	Kontrolle/Problematisierung

Wieso Mündlichkeit der Strafprozesse?
	Folie (OVP)
	UG

	Hausaufgabe

Verteilen der Rollen für das nachfolgende Rollenspiel zur Hauptverhandlung
	Rollenkarten
	


6.2 Geplanter Tafelanschrieb

Ablauf eines Strafprozesses

Vorverfahren

· Staatsanwaltschaft und als Hilfsbehörde die Polizei ermitteln:

· Zeugenbefragungen

· Sicherstellung von Beweismitteln

· Sachverständigengutachten

· Untersuchungshaft (bei Flucht- und Verdunkelungsgefahr)

( Maßnahmen, die in die Grundrechte eingreifen unterliegen der richterlichen Anordnung (außer bei Gefahr im Verzug).

· Anklageerhebung

Zwischenverfahren

· Das Gericht prüft, ob die Anklage Aussicht auf Erfolg hat.

( Einleitung der Hauptverhandlung.

Hauptverhandlung

· Der oder die Richter entscheiden über Schuld oder Unschuld des Angeklagten.

· Ablauf: siehe Arbeitsblatt.

7. 7. Stunde

Lernziele:

Die Schüler sollen

· eine fremde Rolle einnehmen, ausfüllen und reflektieren lernen (k/a).

· den Ablauf einer Hauptverhandlung eines Strafprozesses verinnerlichen (k).

· sich mit der problematischen Feststellung von Schuld und Unschuld auseinandersetzen (k/a).

· sich der Schwierigkeit, ein Strafmaß festzulegen, klar werden (k/a).

· die Anforderungen an eine gerechte Hauptverhandlung internalisieren.

· die Bewertung und Auswertung eines Rollenspieles leisten können (a/i).

7.1 Geplanter Unterrichtsverlauf

	Lehreraktivität
	Medien
	Schüleraktivität

	Motivation/Problemstellung

Zeichnung mit den Prozessbeteiligten einer Hauptverhandlung


	Folie (OVP)


	UG

Benennen der Beteiligten und ihrer Rolle

	Rollenspiel: 

Zuteilen der Rollen und

Beobachtungsaufgaben

Hauptverhandlung eines Strafprozesses
	Protokoll
	Ausfüllen der Rollen

Beobachtung der Rollen (Gruppenarbeit)

	Auswertung

Entlastung

Besprechung/Bewertung
	
	UG


8. 8. Stunde

Lernziele:

Die Schüler sollen:

· den Unterschied zwischen Rollenspiel und Realität feststellen und erörtern können (k).

· Über Sinn- und Zweck von Strafe Bescheid wissen (k).

8.1 Geplanter Unterrichtsverlauf

	Lehreraktivität
	Medien
	Schüleraktivität

	Motivation/Problemstellung

Filmbeitrag über ein amerikanisches Hochsicherheitsgefängnis


	Film


	

	Diskussion

Sinn und Zweck von Strafe
	
	UG

	Ergebnissicherung
	Tafel
	

	Transfer

Die in den besuchten Verhandlungen ausgesprochenen Rechtsfolgen (Strafen/Aufla-gen, Nebenstrafen).

Anschreiben der Strafen.
	Tafel
	UG/feV

	Diskussion

Wirkung der angesprochenen Rechtsfolgen.

Rückfragemöglichkeit für weitere Fragen zu den besuchten Verhandlungen.
	
	UG


8.2 Geplantes Tafelbild

SINN UND ZWECK VON STRAFEN

 Absolute Straftheorien:




Relative Straftheorien

Strafe ist zweckfrei (Schuld-



Strafe dient dem Zweck, eine

ausgleich, Sühne, Vergeltung).



Wiederholung zu vermeiden.





( Einwirkung auf den Täter (Spezialprävention)

· individuelle Abschreckung (Bewährung)
· Resozialisierung (Bewährung)
·  Sicherung des Täters auf Zeit (z.B. Führerscheinentzug nach §69 StGB)
( Einwirkung a.d. Allgemeinheit (Generalprävention)

· Abschreckung anderer (Trunkenheit im Verkehr § 316 StGB)
· Bestätigung des Rechtsbewusstseins und Verarbeitung von Rachegelüsten (z.B. Beleidigung § 185 StGB)
 ANHANG: QUELLENANGABEN  UND MATERIAL

I. Quellenangaben

Bücher:

AVENARIUS, H.:
Die Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland, Bonn 2001 (3. Auflage)

BECKER, H. ET ALT.:

Grundwissen Recht, Stuttgart 1999

BECKER,H.:



Stundenblätter Recht, Stuttgart 1990

FLENDLER, R. u. LAMP-

SON, E.:



Copyright. Musik im Internet, Berlin 2001

HATTENHAUER,H.:
Grundbegriffe des bürgerlichen Rechts, München 2000 (2. Auflage)

HESSE,H.A.:
Das Recht der Bundesrepublik, Heidelberg 1984

KÄSTNER,W.:
bsv Rechtskunde. Ein Lehr- und Arbeitsbuch, München 1980

KATKO, P.:
Bürgerliches Recht schnell erfasst, München 1995

KÖHLER,M u. ARNDT,H.:
Recht des Internet. Eine Einführung, Heidelberg 1999

SCHOENINGH:
Politik im Wandel. Band 1, 

SCHROEDEL:
Mensch und Politik. Band 1, Hannover 1995

WELLER, F.:
Strafrecht, Heidelberg 1995

WITTGENSTEIN,P.:
Die digitale Agenda der neuen WIPO-Verträge, Bern 2000

Zeitschriften:

Informationen zur politischen Bildung Nr. 200: Der Rechtsstaat. Neudruck 2000

Informationen zur politischen Bildung Nr. 216: Recht. Grundlagen des Rechts. Neudruck 2000

Informationen zur politischen Bildung Nr. 248: Kriminalität und Strafrecht. Überarbeitete Neuauflage 1999

Filme (auf VHS)/Fernsehsendungen:

Ordnung und Recht, Deutschland 1998 (Bestellnummer des Landesmedienzentrums: 42 68321)
Bock auf Gewalt, Deutschland 1996 (Bestellnummer des Landesmedienzentrums: 

42 63623)
Das amerikanische Super-Max Gefängnis in: Galileo vom 18.3.2002, PRO 7

	RECHT
RECHT


Fallbeispiel „Michaela“
Der sechsjährige Tobias besucht seine siebzehnjährige Cousine Michaela mit seiner Mutter. Michaela, die als sehr zuverlässig gilt, wird von Tobias Mutter gebeten, ihn einen Nachmittag zu beaufsichtigen. Tobias bekommt von seiner Mutter 5€, von denen er sich ein Eis kaufen soll.

Michaela langweilt sich und beschließt, mit der S-Bahn nach Stuttgart zu fahren, um mit dem Kleinen etwas bummeln zu gehen. In der City entdeckt Tobias sein Lieblingsspielzeug und gibt die 5€ dafür aus. Während Tobias im Spielzeugladen ist, kauft sich Michaela die lang gewünschte CD ihrer Lieblingsband.

Zurück am Bahnhof stellt sie fest, dass das Geld von beiden nicht ausreicht, um das Ticket nach Hause zu lösen. Sie beschließt, mit Tobias schwarz zu fahren. Doch schon nach dem Anfahren des Zuges werden sie kontrolliert. Der Kontrolleur ist unbarmherzig – Michaela ist ihm schon einmal ohne Fahrausweis aufgefallen – und droht, sie nach §265a des Strafgesetzbuches wegen Schwarzfahrens anzuzeigen. Außerdem sollen beide den Fahrpreis und eine Bearbeitungsgebühr von 30€ nachzahlen. Michaela gibt an, sie sei nur in die S-Bahn eingestiegen, weil Tobias so begeistert für Züge sei und die neuen S-Bahnwagen sehen wollte. Plötzlich sei der Zug weggefahren, ohne dass sie vorher aussteigen konnte. Eine Beförderung sei von ihr nie gewünscht gewesen.

Als zuhause Michaela Tobias Mutter alles gesteht, fordert sie Michaela auf, den Kauf des Spielzeuges rückgängig zu machen und die Sache mit dem Schwarzfahren „aus der Welt zu schaffen.“

Aufgaben:

1. Findet heraus, welche Rechte und Pflichten Tobias und Michaela haben.

2. Welche Rechtsgeschäfte werden abgewickelt? 

3. Welche Rechtsgeschäfte sind wirksam, welche unwirksam?

4. Welche Verträge werden geschlossen? Erkläre das genaue Zustande-kommen und evtl. Probleme!

	RECHT
RECHT


Fallbeispiele zu Altersgrenzen

Prüft, ob in den nachfolgenden Fällen ein rechtswirksames/r Geschäft oder  Anspruch zustande gekommen ist! Begründet eure Auffassung.

1. Fall

Michael, 16 Jahre, bekommt von seinem Kumpel das Angebot, seinen Roller für 500 € zu kaufen.  Michael hat gerade nur 150€ und bietet an, diese sofort zu zahlen. Die restlichen 250€ möchte er in 5 Raten zu je 50€, die er mit Zeitungsaustragen verdient, abzahlen. Sein Kumpel willigt ein.

2. Fall

Denis, 17 Jahre, hat einen lukrativen Nebenjob auf 325€ Basis angenommen. Seine Eltern unterstützen ihn und sagen ihm, dass das Verdiente „sein Geld sei.“ Kurz vor seinem 18. Geburtstag kauft sich Denis, der fast das ganze Geld gespart hat, für 3300€ einen alten Mercedes Benz. Seine Eltern sind entsetzt, zum einen hat Denis noch keinen Führerschein, zum anderen kommt das Auto wohl nicht mehr durch den TÜV. Sie gehen mit Denis zum Verkäufer des Autos und sagen ihm, dass der Kauf nichtig sei, ihr Sohn habe zum Autokauf nie eine Erlaubnis bekommen.

3. Fall

Caroline, 6 Jahre, kauft jeden Tag beim Schulhausmeister einen Kakao. Am Ende des Schulhalbjahres kommt die Mutter zum Hausmeister und drängt ihn zur Rückgabe des Geldes. Die Tochter habe keine Erlaubnis gehabt, sich einen Kakao zu kaufen; das Geld sei für Milch gedacht gewesen.

4. Fall

Erna, 8 Jahre, ist bei ihrem Onkel zu Besuch. Da sie bereits zu Hause mit ihren Eltern öfters am Computer sitzt, lässt sie ihr Onkel an seinen Laptop. In 10 Minuten ohne Aufsicht – ihr Onkel musste ans Telefon – hat sie die komplette Festplatte des Computers neu formatiert. Ihr Onkel, der den Laptop hauptsächlich als Versicherungsvertreter nutzt, macht anschließend 500€ kosten für das Wiederaufspielen der Software und die Neueingabe des Kundenstamms bei Ernas Eltern geltend.

	RECHT
RECHT


Fallbeispiele: Vertragsrecht

1. Ordne das Handeln der Personen den Vertragsbestandteilen zu. 

2. Prüfe, ob der Vertrag gültig, nichtig oder anfechtbar ist.

1. Fall

Großhändler G bietet dem Einzelhändler E. per Fax 100 Flaschen Wein für 350€ an. E. faxt zurück: Lieferung sofort erwünscht bei Zahlungsziel 2 Monate.

2. Fall

Ein Kanadier verkauft in Deutschland an einen Amerikaner seine Kamera für 50$, wobei der Kaufpreis überwiesen werden soll. Nach Eingang der Überweisung  stellt sich heraus, dass beide Seiten jeweils die Währung ihres Heimatlandes gemeint haben.

3. Fall

K. schreibt seinem Buchhändler B.,  er solle ihm den neuesten Roman des Schriftsteller Walser zuschicken. Als er das Buch erhält, muss er feststellen, dass dies nicht der von ihm erwünschte Roman ist, da bereits ein weiterer erschienen ist.

4. Fall

Edda B., 90jährige Rentnerin ist verzweifelt: Sie hat ihren Schlüssel verloren und steht bei –20°C vor verschlossener Tür. Als durch Zufall ein Auto eines Schlüsseldienstes in der Nähe anhält, bittet sie ihn um Hilfe, egal was es koste. Der Schlüsseldienst stellt  ihr nach getaner Arbeit  eine Rechnung über 2500€ mit der Begründung, er habe in der Zeit drei andere Arbeiten nicht ausführen können.

5. Fall

Klara R. winkt einem Freund in einem entgegenkommenden PKW zu. Ein vorbeifahrendes, freies Taxi hält sofort an und bittet Klara R. einzusteigen. Als Klara R. das Missverständnis aufklären will, verlangt der Taxifahrer zur „gütlichen Einigung“ den Grundpreis.

Fälle 1 bis 3 entnommen aus: Becker, Horst et. alt.: Grundwissen Recht. Ein praktisches Kompendium der wichtigsten Rechtsgebiete, Stuttgart 1999, S. 33ff.

	RECHT
RECHT


Übungsfälle: Vertragsrecht und Willenserklärung

1. Fall

Bei einer Auktion begrüßt R. seinen Bekannten K. mit einem freundlichen Winken. Die Auktionsleiterin versteht dies als Gebot für 30.000 €. R. bekommt den Zuschlag.

Muss R. zahlen?

2. Fall
S. sieht in einem Versandkatalog eine Küche. Auf der Abbildung ist eine Spülmaschine und ein Kühlschrank zu sehen. Die Abbildung ist außer den Maßen nicht weiter erläutert. Als S. die Bestellung geliefert bekommt, fehlen Kühlschrank und Spülmaschine. Der Versender gibt an, dass die Elektrogeräte nicht zum Lieferumfang gehören. S. findet den Kaufpreis nun zu hoch.

Kann der Versender auf den Kauf bestehen?

3. Fall
I. kauft sich ein Handy. Im Vertrag mit dem Provider wird ein Tarif mit einer 2-Jahreslaufzeit und einer monatlichen Grundgebühr von 5€ festgelegt.  Nach sieben Monaten senkt der Provider die Minutengebühren deutlich. Gleichzeitig wird die Monatsgebühr auf 10€ angehoben.

Muss I. den Vertrag weiter einhalten?

4. Fall

Student T. hat einen Mobilfunkvertrag abgeschlossen. In den allgemeinen Geschäftsbedingungen des Providers wird festgelegt, dass die Abrechnung der anfallenden Gebühren monatlich erfolgt.

Im September erhält er Gesprächsgebühren aus dem Juli nachberechnet. 

Muss T. zahlen?

Lösungen:

1. Zwar stimmen hier subjektive und objektive Willensäußerung nicht überein, somit könnte man die Nichtigkeit des rechtlichen Verhältnisses behaupten. Allerdings ist es allgemein gebräuchlich, dass Handheben bei einer Auktion als Gebot verstanden wird. Aus dem Blickwinkel – wie es rechtlich gesehen wird – eines vernünftig denkenden Menschen muss also das Handzeichen als Gebot verstanden werden. R. wird also größte Schwierigkeiten haben, vor Gericht die Nichtigkeit seiner Willensäußerung nachzuweisen.

2. Hier handelt es  sich um einen Inhaltsirrtum. Der Kaufvertrag ist somit nichtig.

3. Der Provider möchte den Vertrag umwandeln. Die ursprünglichen Bedingungen für Angebot und die Annahme stimmen nicht mehr überein. Veränderungen im Vertrag müssen immer im beiderseitigen Einverständnis erfolgen. I. hat somit den Anspruch auf ein sogenanntes Sonderkündigungsrecht.

4. T. muss voraussichtlich nicht zahlen, zumindest hat er eine gute Chance, vor Gericht Recht zu bekommen. Der Provider hat zum einen gegen eine vertragliche Abmachung verstoßen, zum anderen ist es für T. kaum mehr überprüfbar, ob die nachberechneten Kosten gerechtfertigt sind. Ein Oberlandesgericht hat in einem ähnlichen Fall (Nachberechnung von sms) gegen den Provider entschieden.

(Der Fall hat sich tatsächlich ereignet; der Provider hat letzten Endes die Gebühren nicht berechnet, hat aber nicht die Rechtmäßigkeit anerkannt).

	RECHT
RECHT


Talkshow: Urheberrecht und digitale Vervielfältigung

Musikindustrie

Ihr vertretet die BMG (Bertelsmann Music Group) als eine der größten Plattenfirmen der Welt.  Ihr sprecht euch gegen jegliche Form des Kopierens aus. Im Nachfolgenden findet ihr Material, das eure Position gegen das kostenlose digitale Kopieren stützen soll.

Entwickelt daraus eure Argumente und Belege. Versucht aus dem Material und aus eurem Wissen weitere Argumente zu entwickeln.

TIPP: Teilt euch die Materialen in eurer Gruppe auf, so dass jeder nur einen Teil bearbeiten muss und die Argumente dann im Plenum zusammengetragen werden.

Materialien:

	Umsatzentwicklung
	 

	 
	Der deutsche Tonträgermarkt hatte im Jahr 2000 leichte Rückgänge zu verzeichnen. Der Umsatz verringerte sich um 2,2% von 4,890 Milliarden DM im Jahr 1999 auf 4,780 Milliarden DM im Jahr 2000. Diese Angaben basieren auf der Statistik des Bundesverbandes der Phonographischen Wirtschaft, die in diesem Jahr etwa 93% des deutschen Musikmarktes repräsentiert. Der gesamte Tonträgerumsatz einschließlich der nicht an der Verbandsstatistik teilnehmenden Unternehmen lag 2000 hochgerechnet bei 5,115 Milliarden DM. Diese Umsatzrückgänge haben zwei wesentliche Gründe: Piraterie und private Vervielfältigung (Abb. 1).
	


	Umsatzrückgänge durch Musikpiraterie und private Vervielfältigung
	 

	 
	Zum Umsatzrückgang der deutschen Musikbranche trägt Musikpiraterie wesentlich bei. Vor allem illegale Downloads von Musik aus dem Internet sowie die "Schulhofpiraterie", also das verbotene Verkaufen von im heimischen Rahmen kopierten CDs in Schulen, Clubs und am Arbeitsplatz, substituieren mit Sicherheit einen Teil der CD-Käufe.
	 

	 
	Auf der Basis von z.T. bekannten Nutzerzahlen, Hochrechnungen und konservativen Schätzungen ermittelte der Bundesverband der Phonographischen Wirtschaft einen Umsatzverlust durch Schulhofpiraterie von ca. 250 Millionen DM und ca. 300 Millionen DM durch Online-Piraterie. Demgegenüber nimmt sich der Bereich der traditionellen Tonträgerpiraterie mit immer noch 98 Millionen DM fast bescheiden aus.
	 

	 
	Legale Privatkopien haben nichts mit Piraterie zu tun, sind aber für noch höhere Einbußen verantwortlich. Die Zahl der CD-Brenner in Deutschland steigt stetig, und im Jahr 2000 sind insgesamt etwa 209,6 Millionen CD-Rs/CD-RWs an private Haushalte verkauft worden. Etwa 40% davon werden legal mit Musik bespielt (Privatkopien). Daraus ergeben sich Lizenzausfälle von etwa 800 Millionen DM (Abb. 7).
	
	


Zum Vergleich: Im Jahr 2000 standen 262,2 Millionen verkaufte Tonträger 209,6 Millionen verkauften CD-Rs bzw. CD-RWs mit einem Umsatz von 345,5 Millionen DM zu Endverbraucherpreisen gegenüber. Das heißt, dass im Jahr 2000 fast so viele unbespielte CDs gekauft wurden wie bespielte Tonträger. Im Jahr 1999 waren es noch 127,7 Millionen Stück mit einem Umsatz von 354,3 Millionen DM gewesen. Nahezu gleichgebliebener Umsatz bei einer Steigerung des Absatzes um 64% zeigt den Preisverfall der Leermedien an (Abb.8).

In der Summe sind der deutschen Phonowirtschaft also im Jahr 2000 mehr als 1,45 Milliarden DM Umsatz- und Lizenzverluste entstanden. Das entspricht mehr als 20% des erreichten Jahresumsatzes auf der Basis von Endverbraucherpreisen. Die ökonomischen Folgen der Musikpiraterie treffen übrigens nicht die Musikwirtschaft allein: Dem Staat entgehen allein durch Musikpiraterie etwa 89 Millionen DM Mehrwertsteuer - hinzu kommen noch weitere volkswirtschaftliche Effekte z.B. auf die Beschäftigung. Und der Absatzverlust durch Privatkopien hat weitere entgangene Mehrwertsteuer in zweistelliger Millionenhöhe zur Folge.

Die Preise für CDs sind in den letzten zehn Jahren fast nicht gestiegen, die allgemeinen Lebenshaltungskosten hingegen um 22,6% gewachsen. Die Musikindustrie fordert seit langer Zeit, dass Tonträger als Kulturgüter Büchern gleichgestellt und ebenfalls nur mit dem reduzierten Mehrwertsteuersatz belastet werden




Es werden  gegenwärtig für gewöhnliche CDs Schutzsysteme entwickelt und erprobt, die wenigstens das Kopieren auf computergestützten Brennern verhindern könnten, möglicherweise schon bald auch auf den immer weiter verbreiteten Doppeldeck-Geräten für die heimische Stereoanlage. Es wird aber selbst im günstigsten Fall noch Jahre erfordern, die private Kopie, ob nun von Online-Dateien oder von vorbestehenden CDs, in die individuelle Kontrolle der Berechtigten zurückzuführen. Währenddessen wird sowohl auf vorhandenen ungeschützten Geräten als auch von nicht mehr nachträglich schützbaren vorhandenen CDs oder aus dem Radio weiterhin im größten Stil digital kopiert werden. Daneben bleibt die Möglichkeit bestehen, mit digitalen Geräten vom Analogausgang der Stereoanlage zu kopieren. Angesichts dieser Tatsache ist es eine Überlebensfrage für Musikwirtschaft und Kreative, dass die Geräte- und Leermedien- Vergütungen für bespielbare CDs und vergleichbare Aufnahmemedien massiv angehoben werden, um die sich abzeichnenden existenzbedrohenden Verluste wenigstens teilweise aufzufangen. 
Quelle: http://www.ifpi.de/jb/2001/jb01e.html
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Talkshow: Urheberrecht und digitale Vervielfältigung

Künstler

Ihr vertretet die Musikgruppe Metallica. Ihr wollt das illegale Kopieren möglichst vollständig unterbinden.  Im Nachfolgenden findet ihr Material, das eure Position gegen das kostenlose digitale Kopieren stützen soll.

Entwickelt daraus eure Argumente und Belege. Versucht aus dem Material und aus eurem Wissen weitere Argumente zu entwickeln.

Materialien:

A Note from the band: 

Why is Metallica suing Napster? 

Metallica is suing Napster because we felt that someone had to address this important artistic problem, and we have always been known for taking a leadership role in the fight for artist’s rights. We were the first band to sue our record company, Time Warner, for the right to control our future. Rather than allowing the record company ​or any other corporation​ to own our recordings and compositions, we chose to fight for (and eventually win) control of our music. 

This problem is no different. Why is it all of a sudden okay to get music for free? Why should music be free, when it costs artists money to record and produce it? No other job that we know of provides its services for free. Do mechanics, contractors, machinists, doctors, etc. provide their services in exchange for no compensation? (We certainly KNOW that lawyers don't!). 

Metallica have the resources to fight for what’s right on behalf of many artists who may not be in a similar position to fight a company like Napster, or any other corporation who [image: image3.jpg]


are trying to undermine their art and their well-being. 

We are suing now because we wanted to create an open discussion about the value of music before it was too late. We felt that Napster was taking it out of the artists' hands. 

We are using our legal right to go to court to get an answer whether or not the Napster system is engaging in the act of copyright infringement. The way we read the law, we believe that it is, and last week's MP3.com court decision strengthens our opinion. The Napster decision will have a dramatic impact on how artists continue to record and produce music; and as artists, we felt the need to declare our beliefs in the hopes that others will see the severity of the issue. 

We have no issue with the MP3 format. Rather, it is how the format is being used, and who controls it. Whether Metallica is heard on MP3, CD, cassette, vinyl, or by any other format is of no concern to us, as long as it is being obtained by legal means. 
Quelle: http://www.metallica.com/news/2000/000501a.html

I thought bootlegs were ok?

We are not going after Napster for anything that relates to Metallica bootlegs, it's about Metallica Master studio recordings as they appear on our studio records (Lars)
Quelle: http://www.metallica.com/news/2000/napfaq.html

Wortangaben:

to sue = 

verklagen

to provide=

zur Verfügung stellen

to undermine=
aushöhlen 

on behalf of=

zu gunsten

infringment=

Rechtsbruch

severity=

Ernst

to obtain=

erlangen

bootleg=

Konzertmitschnitt aus dem Zuschauerraum
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Talkshow: Urheberrecht und digitale Vervielfältigung

Hersteller von Morpheus

Ihr vertretet die Softwarehersteller des filesharing-Programms „Morpheus.“ Euer Interesse ist, das freie Tauschen von Dateien im Netz beizubehalten.   Im Nachfolgenden findet ihr Material, das eure Position für den kostenlosen digitalen Tausch von Dateien stützen soll.

Entwickelt daraus eure Argumente und Belege. Versucht aus dem Material und aus eurem Wissen weitere Argumente zu entwickeln.

Materialien:

Auf der Grundlage von KaZaA wurde das Peer-to-Peer Sharing-Tool Morpheus von MusicCity entwickelt. Morpheus ist seit April in Betrieb. MusicCity hatte sich bereits als Betreiber von OpenNap Servern einen Namen gemacht. Diese werden nun als sog. SuperNodes (Vewaltung von Suchanfragen) ausschließlich für Morpheus genutzt und sind nicht mehr für das Napster Netzwerk verfügbar.

Auch die Software bietet dank KaZaAs Technologie sehr fortschrittliche Möglichkeiten, wie z.B. automatisches Resuming, FastStream (paralleler Download von mehreren Servern), Kategorisierung und Katalogisierung von heruntergeladenen Medien, zahlreiche Medien-Informationen, Vorschau, usw.). Natürlich ist auch das Chatten mit Morpheus möglich. Nach eigenen Angaben arbeitet Morpheus mit einer Verschlüsselung, um Datensicherheit zu gewährleisten.

Quelle: http://www.mediasharing.de/morpheus.htm
Anders als Napster baut man nicht auf zentralen Servern auf, sondern kombiniert Aspekte des Gnutella-Netzes mit einer flexiblen, semi-zentralen Struktur. Die Rolle der Napster-Server übernehmen so genannte Supernodes - Rechner mit guter Netzwerk-Anbindung, die je nach Bedarf automatisch für das Verwalten von Suchanfragen zur Verfügung stehen. Die Clients greifen laut Analyse nach dem Programmstart automatisch auf eine Reihe von Supernodes zu, deren IP-Adressen fest in das Programm integriert sind.

Im Falle von KaZaA und Morpheus konnte man jedoch nur das Betreiben von Login-Servern nachweisen. Zudem mussten die Autoren des Papiers feststellen, dass die Clients auch ohne eine Verbindung zu diesen Login-Servern funktionieren. De facto heißt dies, dass das Netzwerk wohl auch ohne die involvierten Firmen funktionieren würde.

Quelle: http://www.heise.de/tp/deutsch/inhalt/te/9713/1.html

Share Responsibly

Copyright law protects original works of authorship, including literary, dramatic, musical, artistic, and certain other intellectual compositions. Individuals who reproduce, distribute copies, publicly perform or display works without the copyright owner's consent, may be in violation of the law. Due to the nature of peer-to-peer software, StreamCast Networks is unable to monitor or control the types of files shared within the Morpheus community. If you locate a file being shared by a user who you believe may be in violation of copyright law, please report your concerns to the user directly.

Quelle: http://www.musiccity.com

KaZaA:
Name eines Programmes zum Verbreiten von Dateien

Peer-to-peer:
direkt von einem Computer zum anderen

Sharing-tool:
Programm, um gemeinsam auf Dateien zuzugreifen

IP-Adresse:
Virtuelle Adresse eines Rechners im Internet

Resuming:
Wiederaufnahme einer gescheiterten Übertragung

LoginServer:
Rechner, über den man erstmals Zutritt in ein Netz erhält

Consent:
Zustimmung

Violation:
Verletzung
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Talkshow: Urheberrecht und digitale Vervielfältigung

Vertreter von Ricoh (CD-Brennerhersteller)

Ihr vertretet den CD-Brennerhersteller Ricoh. Euer Interesse ist, dass Tausch- und Kopierformen möglichst frei bleiben und keine Abgaben auf Geräte und Rohlinge erhoben werden.  Im Nachfolgenden findet ihr Material, das eure Position für das kostenlose digitale Kopieren stützen soll.

Entwickelt daraus eure Argumente und Belege. Versucht aus dem Material und aus eurem Wissen weitere Argumente zu entwickeln.




	 
	Zum Vergleich: Im Jahr 2000 standen 262,2 Millionen verkaufte Tonträger 209,6 Millionen verkauften CD-Rs bzw. CD-RWs mit einem Umsatz von 345,5 Millionen DM zu Endverbraucherpreisen gegenüber. Das heißt, dass im Jahr 2000 fast so viele unbespielte CDs gekauft wurden wie bespielte Tonträger. Im Jahr 1999 waren es noch 127,7 Millionen Stück mit einem Umsatz von 354,3 Millionen DM gewesen. Nahezu gleichgebliebener Umsatz bei einer Steigerung des Absatzes um 64% zeigt den Preisverfall der Leermedien an (Abb.8)

Quelle: http://www.ifpi.de/jb/2001/jb01b.html


Wie man Mehrwert versteckt 
Spätestens seit sich Ottonormalverbraucher im einschlägigen Elektrosupermarkt CD-Rohlinge kaufen kann, hat die Musikindustrie ein Problem: Jeder fragt sich, warum man für etwas, das vom Materialwert 3 DM wert ist, mehr als das Zehnfache ausgeben muss, wenn es durch die Abteilungen der Plattenindustrie gegangen ist. Ebenso weithin bekannt ist, dass erst die Umstellung von Vinyl auf CD der Musikindustrie erlaubt hat, ihre Preise so drastisch anzuziehen: Ein neues Medium sowie bessere Tonqualität schienen höhere Preise zu rechtfertigen. Schlauerweise hatte die Musikmaschinerie den Käufern verheimlicht, dass die Produktionskosten einer CD deutlich billiger sind als die von Vinyl-Scheiben (durchschnittlich CD:2 DM / Vinyl: 4 DM). Tatsache ist also, dass sich die Musikindustrie in den letzten zehn Jahren fleissig den Bauch voll Geld geschaufelt hat - auf Kosten der Musikliebhaber und Käufer. 

	Money Kills Music? 

Horrorszenarien sind es, die da ausgepackt werden: "Für das Jahr 2001 werden mit über 60 Mio. gebrannter CDs gerechnet. Damit entsteht den Musik-Machern ein Schaden von über DM 1,2 Mrd. pro Jahr. Das sind über 20% ihrer Einnahmen." Die Logik, mit der hier Geld, das man noch gar nicht besitzt, in Anspruch genommen wird, ist mehr als zweifelhaft. Es klingt als ob der Arbeitnehmer bei der Kündigung seinem Chef vorrechnet, dass ihm soeben mit dem Rauswurf ein Schaden von 200 000 DM entstanden ist. Viel schlimmer noch ist jedoch die Vereinnahmung der Künstler. Da wird im Pressetext mal eben das Wort "Musik-Macher" dazwischengeschoben, welches die unbedingte Einheit von Musiker und Industrie suggeriert. In der Tat sind es ausschliesslich die Vertriebe - d.h. die Musikindustrie - und nicht die Künstler, die von der digitalen Reproduzierbarkeit ihrer Werke bedroht sind. Anders als für Plattenindustrie, die die Musik ihrer Künstler vermarktet, vertreibt und verkauft und vom Verkaufserlös abhängig ist, lassen sich für Musiker alternative Möglichkeiten ins Auge fassen, wie sie etwa die deutsche Rockband [image: image2.png]


 "Sonic Jackson" versucht. 

Alternative Modelle 

Sonic Jackson plant, auf die Vermarktungsweise von Sportlern zurückzugreifen: Man will sich durch Sponsoring und Merchandising finanzieren, nicht durch den Verkauf ihrer Musik. Die gibt es zum Download umsonst im Netz. 


Quelle: http://www.heise.de/tp/deutsch/inhalt/konf/3418/1.html
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Talkshow: Urheberrecht und digitale Vervielfältigung

ABLAUF:

Mittwoch, 6. März

· Einführung in das Thema

· Abstimmung pro/contra kostenloses digitales Kopieren

· Einteilung der Gruppen

· Beginn der Gruppenarbeit

Hausaufgabe:

· weitere Argumente finden

Montag, 11. März

· kurzes Treffen und Austausch in der Gruppe

· Verteilen der Beobachtungsaufgaben

· TALKSHOW:

· Begrüßung

· Kurzes Statement aller Gruppen zum Thema

· Diskussion

· Protokollierung

· Auswertung:

· Abstimmung pro/contra kostenloses digitales Kopieren

· Entlastung/Aussprache der Teilnehmer

· Auswerten der Diskussion mittels der Protokolle

	RECHT
RECHT


ROLLENSPIEL „GERICHTSVERHANDLUNG“

1. Beteiligte Personen:

· Angeklagte: Regina Walther, 22, Studentin

· Reginas Anwalt

· Staatsanwalt

· Richter und 2 Schöffen

· Gerichtsdiener

· Geschädigte/Zeugin: Hulda Reiners, 74, Rentnerin

· Zeuge: Fritz Mayer, 16, Schüler

· Zeuge: Anton Fröhlich, 32, Hauptwachmeister

· Zeugin: Michaela Rat, 24, Studentin und Mitbewohnerin Reginas

2. Rollenkarten:

	REGINA WALTHER

Du bist mit einer fremden Handtasche 23.1. um 18.00 Uhr auf dem Marktplatz in Freiberg von einem Polizist verhaftet worden. Du hast gegenüber der Polizei ausgesagt, dass du sie in einem Gebüsch gefunden hast. In deinem Geldbeutel werden bei der Durchsuchung 250€ gefunden. Du kannst dir selber überlegen, ob du die Tat begangen hast oder nicht. Auf jeden Fall leugnest du die Tat vor Gericht und bestehst auf der Version, die du gegenüber der Polizei ausgesagt hast.
	STAATSANWALT

Im Vorverfahren hast du ermittelt, dass Regina Walther mit einer gestohlenen Handtasche festgenommen worden ist, die der Rentnerin Hulda Reiners gehört. Diese hat sich unmittelbar nach dem Diebstahl an den Schüler Fritz Mayer gewandt. Du hast ermittelt, dass Regina mit einer Freundin, Michaela Rat, zusammen wohnt, die Auskünfte zur Vermögenslage von Regina machen könnte. Deine Aufgabe ist es in diesem Prozess, das Gericht von der Schuld Reginas zu überzeugen. Das wichtigste Mittel ist neben der Vernehmung der Zeugen das Schlussplädoyer.
	RICHTER

Du hast die Aufgabe, die Angeklagte und die Zeugen zur Sache zu hören und für einen fairen Ablauf des Prozesses zu sorgen. Zuerst ist die Angeklagte zur Person (Alter, Beruf, Verdienst) zu befragen, dann die Zeugen, die du aufrufen und  auf ihre Wahrheitspflicht einzeln hinweisen musst. Daran folgen die Plädoyers des Staatsanwaltes, des Verteidigers  und das Schlusswort der Angeklagten. Du nimmst dir danach etwa fünf Minuten Zeit und verkündest dann das Urteil, das du zusammen mit den Schöffen fällst.

	HULDA REINERS

Du bist auf dem Parkplatz hinter dem Freiberger Hallenbad am 23.1. um 17.30 Uhr von einer Person überfallen worden, die der Angeklagten deiner Meinung sehr ähnelt. Da es dunkel war, konntest du sie aber nicht genauer erkennen. In deinem Geldbeutel waren 250€. Die Angeklagte stieß dich zu Boden. Du kannst dich erst wieder erinnern, als dich der Schüler Fritz Mayer an zwei Sanitäter übergab. Gott sei Dank, hast du dir keine Verletzungen zugezogen.
	FRITZ MAYER

Du hast am 23.1. um 17.35 die Rentnerin Hulda Reiners auf dem Boden des Parkplatzes hinter dem Freiberger Hallenbad gefunden.  Sie war sehr verwirrt und hat dir erzählt, dass ihr eine Person, die sehr stark und um die zwanzig Jahre gewesen sei, ihre Handtasche, die sie genau beschreibt, gestohlen habe. Du hast über dein Handy einen Krankenwagen und die Polizei gerufen, der du auch die Handtasche gleich beschreibst. Erst als die Sanitäter kommen, ist Hulda Reiners wieder halbwegs normal ansprechbar.
	ANTON FRÖHLICH

Du hast am 23.1. um 17.45 beim Streifendienst über Funk die Nachricht erhalten, dass einer Rentnerin von einer circa 20jährigen Person die Handtasche gestohlen worden sei. Um 18.00 findest du Regina Walters, die eine Handtasche trägt, auf die genau die Beschreibung passt. Du nimmst sie vorläufig fest und verhörst sie auf dem Revier. Sie leugnet die Tat und sagt, dass sie die Tasche gefunden habe.

	ANWALT

Deine Aufgabe ist es, das Gericht von der Unschuld deiner Mandantin zu überzeugen. Du solltest in der Zeugenvernehmung logische Widersprüche aufzeigen oder Alternativen darstellen. Zum Schluss hältst du das Plädoyer, in dem du deine Version darlegen kannst.
	MICHAELA RAT

Du bist mit Regina Walter befreundet und wohnst mit ihr in einer WG. Am fraglichen Tag war sie nicht zuhause. Regina ist finanziell meistens klamm, gibt jedoch trotzdem jede Mark für Kleidung aus. Da du Reginas Freundin bist, versuche nur das zu sagen, was du unbedingt sagen musst..
	GERICHTSDIENER

Du hast die Zeugen nach Aufruf durch den Richter in den Saal zu bitten. Außerdem bist du nach Anweisung durch den Richter dafür zuständig, Personen aus dem Saal zu entfernen oder Akten vorzulegen.



	SCHÖFFE

Du fällst gleichberechtigt mit dem anderen Schöffen und dem Richter das Urteil.

Die Prozessführung unterliegt aber dem Richter.
	SCHÖFFE

Du fällst gleichberechtigt mit dem anderen Schöffen und dem Richter das Urteil.

Die Prozessführung unterliegt aber dem Richter.


STRAFGESETZBUCH (StGB)

Zwanzigster Abschnitt. Raub und Erpressung

§ 249  Raub 

   (1) Wer mit Gewalt gegen eine Person oder unter Anwendung von Drohungen mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben eine fremde bewegliche Sache einem anderen in der Absicht wegnimmt, die Sache sich oder einem Dritten rechtswidrig zuzueignen, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft. 

   (2) In minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren. 

Strafaussetzung zur Bewährung
Ein wesentliches Mittel zur Einwirkung auf einen Täter, der

eine Freiheitsstrafe erhält, stellt die Strafaussetzung zur Bewährung

dar. Von ihm wird Gebrauch gemacht, wenn zu

erwarten ist, dass der Verurteilte sich schon die Verurteilung

zur Warnung dienen lassen wird und künftig auch ohne Vollzug

der Freiheitsstrafe keine Straftaten mehr begehen wird.

Eine Strafaussetzung ist zulässig, wenn auf Freiheitsstrafe

bis zu einem Jahr erkannt ist, unter besonderen Voraussetzungen

auch bei Verurteilung bis zu zwei Jahren Freiheitsstrafe.

Der Verurteilte ist einem Bewährungshelfer zu unterstellen,

wenn dies angezeigt ist, um ihn von Straftaten abzuhalten.

Aus: Das Schöffenamt in Bayern, München 2000 (Information aus dem Bayerischen Staatsministerium der Justiz)

Anklageschrift

Die am 3.1.1980 in Ludwigsburg geborene, in Freiberg/N.   wohnhafte ledige Studentin 

Regina Walther

· Verteidiger: Rechtsanwalt X, Ludwigsburg –

wird angeschuldigt,

sie habe am 23.1. 2002 auf dem Parkplatz hinter dem Hallenbad in Freiberg/N. der Rentnerin Hulda Reimers die Handtasche entrissen und entwendet.

Sie habe somit einen Raub begangen, Vergehen strafbar nach §249 Strafgesetzbuch

Es wird beantragt, die Anklage zuzulassen und das Hauptverfahren vor dem Strafrichter zu eröffnen.

Wesentliches Ergebnis der Ermittlung

Die Angeschuldigte gibt an, die Handtasche auf dem Marktplatz leer gefunden zu haben. Der Polizist, der die Angeschuldigte festnahm, stellte jedoch fest, dass der fehlende Betrag aus der Handtasche exakt dem Betrag in Regina Walthers Geldbeutel entsprach. Da die Angeklagte bei ihrer Vernehmung nicht erklären konnte, woher sie den Betrag von 250€ erhalten hatte und die Beschreibung, die Hulda Reiners geben konnte, mit der Person von Regina Walther weitestgehend übereinstimmt, hält die Staatsanwaltschaft den Tatverdacht für ausreichend begründet.

	RECHT
Klassenarbeit: RECHT


 Aufgabe 1

Erläutere den Unterschied zwischen öffentlichem und privaten Recht. Nenne jeweils ein Rechtsgebiet oder ein Gesetzbuch als Beispiel.

2 VP

Aufgabe 2

Prüfe, ob das jeweilige Rechtsgeschäft gültig ist und begründe. Erläutere mögliche Konsequenzen.

a) Die elfjährige Andrea schnappt sich das Sparbuch, das ihre Eltern für sie eingerichtet haben, aus dem Wohnzimmerschrank und kauft sich den längst gewünschten Fernseher für 270€. Die Eltern sind entsetzt, das Geld auf dem Sparbuch sollte für Andreas Führerschein sein.

b) Der siebzehnjährige Jochen meldet sich zur Fahrschule an und unterschreibt einen Vertrag mit den entsprechenden Entgeldsätzen. Zwei Tage vor seinem achtzehnten Geburtstag erhält er den Führerschein. Die vierzehn Tage später eintreffende Rechnung bezahlt er nicht.

2x 2 VP

Aufgabe 3

Ordne die Fälle den dir bekannten Vertragsbestandteilen zu. Prüfe anschließend, ob die Verträge rechtlich bindend sind und begründe.

a) Die neunzehnjährige Marie sucht sich aus dem Sonderangebotsregal, das mit dem Aufdruck „jede DVD 29€“ beschriftet ist, den Film „Pulp Fiction.“ An der Kasse zahlt sie mit EC-Karte. Als sie zuhause die vermeintliche DVD betrachten will, stellt sie fest, dass es sich lediglich um den Soundtrack auf CD handelt.

b) Rentner Willi W. sucht für seinen Enkel  ein günstiges Handy mit Prepaidkarte. Schließlich stellt ihm ein Händler ein Vorführmodell vor. Willi W. bezahlt das Gerät an der Kasse. Er gibt 299€ aus. Sein Enkel kann sich anschließend nicht so recht begeistern. Sein Opa hat ein 10 Jahre altes Motorola 3200 gekauft, das in Größe und Technik hoffnungslos veraltet ist. 

2x 3 VP

Aufgabe 4:

a) Nenne und beschreibe die einzelnen Phasen in einem Strafverfahren. Erläutere dabei, welche Akteure beteiligt sind und welche Rolle sie spielen.

6 VP

b) Wieso bezeichnet sich die Staatsanwaltschaft gern als „objektivste Behörde der Welt?“

1 VP

Aufgabe 5:

Ende der 80iger Jahre wurde für VHS-Leihkassetten aus Videotheken der Kopierschutz „Macrovision“ eingeführt. Nach Ermittlungen des Bundeskartellamtes  zogen die Filmanbieter den Kopierschutz im Herbst 1989 heimlich zurück.

a) Erläutere die rechtlichen Grundlagen für das Kopieren urheberrechtlich geschützter Werke in Deutschland. Welche Bestimmungen könnten die Filmanbieter zum Rückzug bewegt haben?

 2,5 VP

b) „Wer [Video-]Kassetten kopiert und dann ausleiht, der schmuggelt quasi seinen Freund unter dem Mantel an der Kinokasse vorbei“ (Bodo Schwartz, Geschäftsführer CBS/Fox 1989). Nimm Stellung zu diesem Vorwurf.

2,5 VP

Gesamt: 24 Verrechnungspunkte
Erwartungshorizont zur Klassenarbeit

Hinweis: Pro Spiegelstrich wird je ein halber Punkt vergeben.

Aufgabe 1:

· Öffentliches Recht: Prinzip der Über und Unterordnung

· Z.B. Strafrecht (StGB)

· Privates Recht: Prinzip der Gleichordnung

· Zivilrecht (BGB)

Aufgabe 2 a)

· 11 Jahre = beschränkt geschäftsfähig

· Eltern können über Verwendung des Vermögens bestimmen

· Ohne Erlaubnis kein rechtlich gültiger Kaufvertrag

· Rückabwicklung möglich, weil Vertrag nichtig

Aufgabe 2b)

· 17 Jahre =  beschränkte Geschäftsfähigkeit

· unter 18 keine Verträge basierend auf Kredit (=Rechnung) möglich 

· Vertrag zwischen Fahrschule und Fahrschüler nichtig

· Eltern können haftbar gemacht werden (Aufsichtspflichtverletzung)

Aufgabe 3 a)

· Vorlegen des Artikels an der Kasse:  Willenserklärung zum Angebot eines Kaufvertrages

· Einscannen/Rechnungserstellung: Willenserklärung zur Annahme des Kaufvertrages

· Rechtsfolge 1: Bezahlen mittels Karte, Annahme der  Ware

· Rechtsfolge 2: Abbuchung über Karte, Übergabe der Ware

· Vertrag anfechtbar: 

· Inhaltsirrtum

Aufgabe 3b)

· Vorlegen des Gerätes an der Kasse/bzw. entsprechende Bemerkung an den Verkäufer: Willenserklärung zur Annahme des Kaufvertrages

· Rechnungserstellung: Willenserklärung zur Annahme des Kaufvertrages

· Rechtsfolge 1: Bezahlen des Rechnung, Annahme der Ware

· Rechtsfolge 2: Annahme des Geldes, Übergabe der Ware

· Vertrag möglicherweise ungültig 
· wegen Höhe des Preises (Wucher)

Aufgabe 4a)

· VORVERFAHREN:

· Staatsanwaltschaft nimmt Ermittlungen gegen einen Verdächtigen auf

· Polizei als Hilfsbehörde

· Sicherung von Beweismitteln und

· Vernehmung von Zeugen und Sachverständigen 

· ZWISCHENVERFAHREN:

· Staatsanwaltschaft beantragt Zulassung der Klage

· Richter lässt Klage zu, wenn Aussicht auf Erfolg

· HAUPTVERFAHREN:

· Richter entscheidet über Schuld und Unschuld des Angeklagten

(Mittels der Vernehmung von Zeugen und Sachverständigen)

· Staatsanwalt vertritt die Anklageseite

· Angeklagter und sein Rechtsanwalt verteidigen sich

Aufgabe 4b)

· Die Staatsanwaltschaft ist im Vorverfahren gehalten, Gesichtspunkte für Schuld und Unschuld des Angeklagten zu ermitteln.

· Fehlen bei der Staatsanwaltschaft hinreichende Verdachtsmomente, muss sie das Verfahren einstellen.

Aufgabe 5a)

· Allein der Urheber hat das Recht über Verbreitung

· und Nutzung seiner Werke zu bestimmen.

· Dabei kann der Urheber das Recht oder Teile davon an andere übertragen.

· Der Einzelne hat ist befugt, für den privaten Gebrauch Kopien urheberrechtlich geschützter Werke zu erstellen.

· Die Frage ist, ob der Eigentümer eines urheberrechtlich geschützten Werkes ein Recht darauf besitzt, Kopien obiger Art ungehindert anfertigen zu können.

Aufgabe 5b)

Mögliche Argumente pro:

· Filme werden immer teurer. Die Zweitauswertung über Videokassette ist bei der Finanzierung miteingeplant. Durch die Weitergabe von Kopien entstehen den Filmeherstellern hohe Umsatzeinbußen.

· Kopien zum privaten Gebrauch sind zwar erlaubt, wenn ich aber Videos im Freundeskreis kursieren lasse, kann man wohl kaum mehr von privatem Gebrauch reden.

· Videotheken sind zur Verbreitung der Filme bestimmt, nicht Privatpersonen. Diese Praxis ruiniert die Videotheken

Mögliche Argumente contra:

· Eine Kinokarte gilt immer nur für einen Einzelnen. Eine Videokassette kann ich im privaten Bereich mit so vielen Leuten anschauen, wie ich will.

· Das Ausleihen der Videokassette beinhaltet während des Besitzes die Möglichkeit, den Film so oft anzuschauen, wie ich will. Das ist ein grundlegender Unterschied zum Erwerb einer Kinokarte.

· Der private Gebrauch, der im Urheberrecht eingeräumt ist, endet nicht mit der kostenlosen Weitergabe der Kassette an andere.

	RECHT
Fragebogen: UE-RECHT


1. Gebiet Privatrecht

Das Gebiet fand ich allgemein interessant aufbereitet:

Trifft voll zu 

1
2
3
4
5
6
Trifft gar nicht zu

Die Fallbeispiele haben mir gefallen:

Trifft voll zu 

1
2
3
4
5
6
Trifft gar nicht zu

Folgendes hätte mich noch (mehr) interessiert:

2. Gebiet: Urheberrecht

Das Gebiet fand ich allgemein interessant aufbereitet:

Trifft voll zu 

1
2
3
4
5
6
Trifft gar nicht zu

Die Talkshow zum digitalen Kopieren fand ich

Interessant

1
2
3
4
5
6
völlig uninteressant.

Folgendes hätte mich noch (mehr) interessiert:

3. Gebiet: Strafrecht

Das Gebiet fand ich allgemein interessant aufbereitet:

Trifft voll zu 

1
2
3
4
5
6
Trifft gar nicht zu

Das Rollenspiel zur Hauptverhandlung eines Strafprozesses fand ich

Interessant

1
2
3
4
5
6
völlig uninteressant.

Den Besuch der Gerichtsverhandlung fand ich

Interessant

1
2
3
4
5
6
völlig uninteressant.

In Gemeinschaftskunde sollten mehr außerunterrichtliche Veranstaltungen dieser Art angeboten werden:

O
Ja, weil:

O
Nein, weil:

4. Allgemeines

Ich fand das Thema Recht im Vergleich zu den anderen Themen in Gemeinschaftskunde:
O Interessanter





O Gleich interessant





O  Weniger interessant

Zur ganzen Unterrichtseinheit möchte ich noch gerne folgendes anmerken:

� Schüler ist hier und im Folgenden als geschlechtsneutral sowohl für Schülerinnen als auch für Schüler zu verstehen.


� Vgl. hierzu und zum Folgenden auch: Bildungsplan Gymnasien, S. 407.


� Vgl. §§ 3, 4, 5, 9 JöSchG.


� Vgl. §7 StVZO.


� Bildungsplan Gymnasien, S. 407.


� Vgl. hierzu u.a. die SFA-ISPA Studie (� HYPERLINK "http://www.sfa.ispa.ch/ServicePresse/allemand/StandPunkte/Artikel99/Raucherkarriere.htm" ��http://www.sfa.ispa.ch/ServicePresse/allemand/StandPunkte/Artikel99/Raucherkarriere.htm�)  zu den jugendlichen Rauchern in der Schweiz. 21% der 17-19jährigen geben bereits an aus Abhängigkeit zu rauchen, während dies bei den 13-16jährigen noch 0% sind.


� Bildungsplan Gymnasien S. 21.


� Vgl. § 5 Abs. 4  JarbSchG.


� Bildungsplan Gymnasien S. 21.


� 95% der Internetbenutzer nutzen mp3s. Vgl. Diederichsen: Zukunftsmusik, S. 17.


� Vgl. Bildungsplan Gymnasien S. 436.


� Vgl. ebd. S. 434.


� Vgl. ebd. S. 435.


� § 104 BGB.


� § 107 BGB. Liegt die Zustimmung nicht vor, so ist das Geschäft schwebend unwirksam bis zur Zustimmung oder Ablehnung durch den gesetzlichen Vertreter..


� § 110 BGB.


� Ausnahmen z.B.  psychischer Natur sollen hier außen vor bleiben.


� §§ 828, 832 BGB. Letzter Paragraf regelt die Haftungspflicht der Aufsichtspersonen bei unter 18jährigen.


� §§ 2229, 2233 BGB.


� § 1303 BGB mit den geregelten Ausnahmen in Abs. 2.


� § 5 Satz 1 RKEG


� § 3 JGG


� Die Verfahrensbeteiligten, zu denen auch die Erziehungsberechtigten gehören, haben Anwesenheitsrecht.


� Neuverhandlung vor ein Berufungsinstanz.


� Überprüfung auf Verfahrensfehler vor der Revisionsinstanz bei den OLG oder beim BGH.


� Die Abläufe sind in der Strafprozessordnung (SPO) vom Gesetzgeber festgelegt.


� Z.B. Verdunklungs- oder Fluchtgefahr.


� Z.B. beim Eigentumswechsel eines Grundstückes.


� Z.B. 1999 –3% in Deutschland. Vgl. Diederichsen: Zukunftsmusik, S. 30 und –2,2% 2000. Vgl. Jahresbericht des Bundesverbandes der phonographischen Wirtschaft. http://www.ifpi.de/jb/2001/jb01b.html


� Der Bundesverband der phonographischen Wirtschaft beziffert den wirtschaftlichen Schaden auf 300 Mio. DM im Jahr 2000. Vgl. ebd.


� § 106 UrhG ff.


� Christiane Schulzki-Haddouti, � HYPERLINK "mailto:psz@ct.heise.de" �Peter Schmitz�: Softwarenutzung unter Kontrolle. http://www.heise.de/ct/00/08/049/


� Ein gängiges Verfahren sind simulierte Fehler auf der CD, die einen Computer zum Aussteigen bringen, einen Audio-CD-Spieler aber nicht.


�. Vgl. Jahresbericht des Bundesverbandes der phonographischen Wirtschaft. http://www.ifpi.de/jb/2001/jb01b.html


� Durch fehlerhaftes Beschreiben entstehen sogenannte „verbrannte Rohlinge.“ Heute dürfte aber die Zahl dieser Rohlinge durch die „burn proof“ Technologie zurückgehen.


� Vgl. ebd.


� Vgl. Bunz, Mercedes: Alle Macht den Reproduktionsmitteln. � HYPERLINK "http://www.heise.de/tp/deutsch/inhalt/konf/3418/1.html" ��http://www.heise.de/tp/deutsch/inhalt/konf/3418/1.html�. Außerdem nimmt nach eigenen Angaben der Phonoindustrie der Anteil an mid und low-Price Produkten immer mehr zuungunsten der full-Price Artikel zu. Damit drängt sich der Verdacht auf, dass gerade auch solche (z.T. im Ausweichverhalten) vermehrt digital vervielfältigt werden.


� Über 70% der 20-39-Jährigen und immerhin noch über 50% der 10-19-Jährigen und der 40-49-Jährigen kaufen Tonträger. Bei Menschen über 50 sind dies nur noch 27%. http://www.ifpi.de/jb/2001/jb01b.html.


� Durchschnittlicher Verkaufspreis eines Tonträgers: 15$. „2,5$ werden für die Vermarktung des Künstlers und der CD verwendet, 1$ kostet die Produktion des Tonträgers, 1,5$ werden für die Verbreitung in größeren Verkaufsstellen aufgewendet, 2$ erhält der Subdistributor [...], 2$ als Marge für den Verkäufer und 6$ gehen an Künstler und Tonträgerhersteller, wobei ersterer etwa 2$ erhält und letzterer etwa 4$.“ (Wittgenstein: Die digitale Agenda., S. 135.)


� Vgl. S. 3 unten.


� Vgl. S. 3 oben.


� Vgl. S. 4 


� Vgl. S. 4 


� Mensch und Politik. Bd. 1, 1995. Das aktuelle Schroedel-Buch ist aus mir unbekannten Gründen an der Schule noch nicht angeschafft worden!


� Politik im Wandel. Bd. 1


� Kästner,W.: bsv Rechtskunde


� Becker, H.: Stundenblätter Recht


� Vgl. hierzu den Einsatz des Arbeitsblattes im Teil B, S. 27ff.


� Becker,H. et alt.: Grundwissen Recht


� IZPB Heft 200


� IZPB Heft 216


� IZPB Heft 248


� 	(a)= affektives Lernziel


	(k)= kognitives Lernziel


	(i)= instrumentelles Lernziel


� Wird nicht mehr gepunktet, da bereits im Vorverfahren erwähnt.
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